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Bundesrat: Der Lärm in der Schweiz nimmt zu! 
 
Im Jahr 1999 formulierte die nationalrätliche Kommission UREK ein Postulat an den Bundesrat und verlang-
te einen Bericht über den Stand der Lärmbekämpfung in der Schweiz. Im Jahr 2000 doppelte Nationalrätin 
S. Leutenegger-Oberholzer nach. Beide Postulate verlangten einen Bericht über den Stand der Lärmbe-
kämpfung in der Schweiz. Im Jahr 2002 publizierte das Bundesamt für Umwelt einen Rechenschaftsbericht 
(Umweltpublikation 329). Es wurde aber Oktober 2005, bis der Bundesrat seinerseits die beiden Postulate 
beantwortete. Was ist die Quintessenz? 
 

2005: Bericht des Bundesrates zum Stand  
der Lärmbekämpfung in der Schweiz 
 
Zitat: Zusammenfassung 
und Ausblick 
 
Der vorliegende Bericht liefert 
Antworten auf die in den beiden 
Postulaten  aufgeworfenen Fra-
gen. Die Ausführungen geben ei-
nen Überblick über die Lärmbe-
kämpfung der letzten 20 Jahre 
und weisen auf bestehende Prob-
leme und Herausforderungen 
sowie auf den entsprechenden 
Handlungsbedarf hin. Im Sinne 
eines Ausblicks wird mittels einer 
Unterteilung in Vorschriften ei-
nerseits und Anreize und Förde-
rungen andererseits der Versuch 
unternommen, den Handlungs-
spielraum der Lärmbekämpfung 
in den nächsten Jahren aufzuzei-
gen. Alle Massnahmen sind in 
Anhang 1 zusammengefasst und 
kurz charakterisiert.  

Die Umsetzung der eingeleiteten, 
bzw. beschlossenen und geplan-
ten Massnahmen wird die Lärm-
bekämpfung insbesondere in 
Wohngebieten spürbar verbes-
sern. Das Ziel der Lärmbekämp-
fung darf sich aber nicht darauf 
beschränken, den Lärm auf das 
Niveau der heutigen Grenzwerte 
zu reduzieren, bei dem die Be-
völkerung in ihrem Wohlbefinden 
nicht erheblich gestört ist. Die 
bisher eingeleiteten Massnahmen 
müssen daher nicht nur konse-

quent weitergeführt werden, son-
dern die Lärmbekämpfung muss 
sich – parallel zu den gegenwär-
tig laufenden Bemühungen zur 
Lärmreduktion – auch mit der Er-
haltung und Ausdehnung der Ru-
he beschäftigen. 
Ausgehend von den in Kapitel 3 
dargelegten Herausforderungen 
ist daher auch zu prüfen, ob län-
gerfristig nicht ein Schutz gemäss 
WHO-Gesundheitsdefinition34 
anzustreben ist. Zu einem Ge-
sundheitszustand des vollständi-
gen körperlichen geistigen und 
sozialen Wohlbefindens gehört 
zwingend eine angemessene 
Ruhe, welche deutlich unterhalb 
der geltenden Immissionsgrenz-
werte liegt. 

Ein Schutz gemäss WHO-
Gesundheitsdefinition lässt sich 
aber nur erreichen, wenn einer-
seits die Geräuschemissionen 
von Strassenfahrzeugen wesent-
lich gesenkt und die raumplaneri-
sche Vorsorge konsequent um-
gesetzt werden und andererseits 
auch jeder Einzelne ein lärmar-
mes Verhalten anstrebt. Mit der 
Erkenntnis, dass Ruhe genauso 
zur Gesundheit der Bevölkerung 
beiträgt wie andere materielle 
Ressourcen, verschiebt sich der 
Fokus der Lärmbekämpfung ver-
mehrt vom «Schutz vor übermäs-

sigem Lärm» in Richtung eines 
»Rechts auf Ruhe». 

Der ganze Bericht umfasst 20 
Seiten A5. Er ist publiziert im 
Bundesblatt 2005 Seiten 6589 ff 

 
Kommentar der Lärmliga 
 
Vordergründig ist der Bericht be-
tont positiv gehalten, doch dieser 
erste Eindruck täuscht. In einigen 
kleinen Teilgebieten hat die 
Lärmbekämpfung tatsächlich be-
merkenswerte Fortschritte ge-
macht, so beim Schiesslärm und 
beim Industrielärm. Bei den 
Hauptlärmarten dagegen, allem 
voran beim Strassenlärm, besteht 
ein eklatanter Rückstand auf den 
Zeitplan: Fünf Jahre nach Ablauf 
der 1987 gesetzten Sanierungs-
frist zeigt sich, dass erst ein Vier-
tel der Strassen saniert sind (sie-
he Bafu-Mitteilung vom 3.10.07). 

Zum Bahnlärm steht im Bundes-
ratsbericht nüchtern: „Die Sanie-
rung der Eisenbahnen wurde aus 
finanziellen Gründen erst mit 
grosser Verspätung angegan-
gen.“ Im Klartext muss man fest-
stellen, dass die Bahnen erst 
nach Erlass eines Sondergeset-
zes im Jahr 2000 überhaupt mit 
der Lärmbekämpfung Ernst zu 
machen begannen, als im Rah-
men der FinöV-Vorlage ein Kredit 

  

S 

L 
  

   
L   



SLL Info 3-2007 November 2007 2 

für die Lärmsanierung der Bah-
nen bereitgestellt wurde. Heute 
kommt das Bundesamt für Ver-
kehr zum Schluss, ein Drittel die-
ses Geldes könne eingespart und 
zum Ausbau des Netzes verwen-
det werden!  

Beim Fluglärm wird die Lärmbe-
kämpfung an der Quelle mit dem 
Hinweis auf die internationalen 
Abkommen gar nicht erst ver-
sucht, sondern es wird von An-
fang an auf Schallschutzfenster 
ausgewichen, welche bekanntlich 
lediglich eine Ersatzmassnahme 
darstellen.  

Der Bericht des BR stellt überaus 
diplomatisch fest: „Rund 18 Jahre 
nach Inkrafttreten der LSV fällt 
die Erfolgsbilanz der Lärmbe-
kämpfung differenziert aus.“ Rich-
tigerweise müsste man zugeben, 
dass sie in den Hauptgebieten 
versagt hat und weit hinter den 
Erwartungen zurückbleibt. Wer 
bereit ist, den ganzen Text zu le-
sen, findet auch die stichhaltige 
Begründung:  

„Zum Ersten ist die Lärmbekämp-
fung an der Quelle nicht im er-
hofften Mass vorangekommen.“ 
„Zum Zweiten erlauben die recht-
lichen Grundlagen eine Über-
schreitung der Lärmgrenzwerte.“ 
„Zum Dritten zeichnet sich ab, 
dass das im USG festgelegte 
Lärmschutzniveau nur teilweise 
den Gesundheits- und Lebens-
qualitätsansprüchen der heutigen 
Bevölkerung entspricht.“ 
Definitiv ernüchternd ist das fol-
gende Zitat aus dem bundesrätli-
chen Bericht:  

„Es kann daher gefolgert werden, 
dass sowohl die Umsetzung des 
Vorsorgegedankens wie auch die 
eingeleiteten Sanierungen einen 
wesentlichen Teil der zunehmen-
den Verlärmung in der Schweiz 
aufgefangen haben.“  
Dies heisst etwas weniger ge-
schraubt: Der Lärm in der 
Schweiz steigt  weiter, denn 
nur ein Teil des Anstiegs konn-
te aufgefangen werden! 

Im Lichte dieser Aussage er-
scheint jener Teil des Berichts, 
der eine Orientierung der Lärm-
bekämpfung an der WHO-
Definition vorschlägt, als völlig 
utopisch. Was wollen wir von 
neuen, strengeren Reduktionszie-
len sprechen, wenn das Errei-
chen der bisherigen - 1987 ge-
setzten - so grosse Mühe berei-
tet. Das sind unwürdige Ablen-
kungsmanöver. 
Warum wenden sich nur ver-
einzelte Politiker in Bern gegen 
dieses klare Eingeständnis des 
Bundesrates? Zwei Drittel der 
Einwohner dieses Landes füh-
len sich durch Lärm aller Art 
mehr oder weniger gestört. 
Und die Volksvertreter foutie-
ren sich seit Jahrzehnten um 
diesen Missstand. Lärm ist in 
Bern zwar Realität, aber kein 
Thema! 

 

Das Bläser-Ensemble 
Stämmige Männer streunen em-
sig durch die Grünflächen, ein  
stinkendes, knatterndes Motör-
chen auf dem Rücken geschnallt. 
Mit aufgesetztem Gehörschutz 
blasen sie das dürre Laub von ei-
ner Ecke des Gartens in die an-
dere und freuen sich sichtlich am 
Tanzen des Laubes. Oft genug 

werden einige Blätter übers Ziel 
hinaus befördert, was willkom-
mene Gelegenheit zu einem küh-
nen Gegenangriff bietet. Ein Teil 
der Fracht landet auf Strassen 
und Trottoirs, wo sie dann später 
von einem kommunalen Laubblä-
ser entdeckt und an einen neuen 
Bestimmungsort gepustet wer-

den. Der Laubbläser ist 
eine perfekte Vorrich-
tung zur Verschiebung 
eines Problems. 

Es versteht sich, dass 
die erreichte gärtneri-
sche Ordnung nur so-
lange dauert, als 
Windstille herrscht. Die 
nächsten Windstösse 
werden dann den Aus-
gangszustand wieder 
herstellen und das 
Spiel kann von neuem 
beginnen, es sei denn, 
das Laub werde - wie 
früher üblich -  zu-
sammengekehrt und 
weggeschafft. 
Abgesehen vom infer-

nalischen Lärm und der Luftver-
schmutzung dieser genialen Ein-
richtung sorgt der Laubbläser zu-
verlässig dafür, dass auch Stras-
senstaub samt unhygienischem 
Beigemüse in die Stadtluft ver-
frachtet wird. Glücklicherweise 
wird sie in den Lungen der An-
wohner wieder gereinigt.  

Maschinen, die im Freien ver-
wendet werden, müssen Emissi-
onsgrenzwerte für den Lärm ein-
halten. So will es die Maschinen-
lärmverordnung (MaLV), welche 
die Schweiz gemäss bilateralen 
Abkommen von der EU über-
nehmen musste. Laubbläser ge-
hören in die Kategorie, für die 
keine Emissionsgrenzwerte auf-
gestellt wurden! 
Das schweizerische Umwelt-
schutzgesetz hält seit 1983 fest: 
Emissionen sind im Rahmen der 
Vorsorge so weit zu begrenzen, 
als dies technisch und betrieblich 
möglich und wirtschaftlich tragbar 
ist (Art. 11). Wo bleibt seine 
Durchsetzung? 

16. April 2008: Internatio-
naler Tag gegen den Lärm 

In jeder Agenda anstreichen! 

www.brige.ch 
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Die Zürcher Fluglärm-Abstimmung 
Am 25. November wird über die Fluglärmpolitik des Kantons Zürich abgest immt. Einer Initiative zur 
Begrenzung der Flugbewegungen und der Flughafen-Betriebszeit steht ein Gegenvors chlag der Re-
gierung gegenüber. Was sind die wichtigsten Punkte von Initiative und Gegenv orschlag aus der 
Sicht des SLL- Vorstandes? 
 

Die Vorlagen 
Die Initiative verlangt eine Ergän-
zung der Kantonsverfassung. 
Darin wird die Regierung ver-
pflichtet, sich beim Bund für eine 
Betriebsreduktion des Flughafens 
einzusetzen. Es sollen pro Jahr 
nicht mehr als 250'000 Bewe-
gungen erlaubt sein; die Nacht-
flugsperre soll auf 9 Stunden 
ausgedehnt werden. 

Der Gegenvorschlag der Regie-
rung sieht folgende Änderung des 
Flughafengesetzes vor: Die Re-
gierung beim Bund darauf hin, 
dass eine Nachtflugsperre von 7 
Stunden eingehalten wird. Aus-
serdem lässt sie jährlich die An-
zahl der stark lärmgestörten Per-
sonen berechnen (ausgedrückt 
durch den "Zürcher Fluglärmin-
dex"). Überschreitet diese Zahl 
einen  festgelegten Richtwert, 
setzt sich die Regierung beim 
Bund für eine Verkehrsreduktion 
ein. Droht die Bewegungszahl 
über 320'000 zu steigen, nimmt 
der Kantonsrat die Begrenzung 
der Anzahl Flüge wieder auf.  

Fakten 
Im laufenden Jahr wird mit 
265'000 Bewegungen gerechnet. 
Die Nachtflugsperre dauert heute 
von Mitternacht bis 06 Uhr (mit 30 
Minuten Toleranz bei Verspätun-
gen). 
Der Betrieb des Flughafens wird 
vom Bund geregelt, der Kanton 
hat keine unmittelbare Kompe-
tenz. Er kann beim Bund nur ein 
Gesuch stellen. 

Beide Vorschläge bezwecken ei-
ne Verkehrsbeschränkung. Für 
die Initiative ist die Grenze bereits 
heute überschritten, sowohl be-
züglich Bewegungszahl als auch 
bezüglich der Nachtruhestörung. 

Die Beschränkung der Bewe-
gungszahl erfolgt unabhängig von 
der Art der Flugzeuge.   

Der Gegenvorschlag beschränkt 
Betriebsdauer und die Zahl der 
stark lärmgestörten Personen. Er 
lässt einen Spielraum für die 
Entwicklung des Verkehrs.  

Kommentar 
Die Initiative hat den Vorzug der 
Transparenz. Ihre Bedingungen 
sind einfach und zählbar. Ihr 
Nachteil ist das Ausserachtlassen 
des Lärms. Grosse und kleine, 
laute und leise Flugzeuge werden 
gleich gezählt. Es besteht kein 
Anreiz auf Einsatz leiser Flug-
zeuge. Ausserdem wird lediglich 
der Gesamtverkehr beschränkt. 
Damit ist hinsichtlich der strittigen 
Verteilung der Flüge auf die Pis-
ten noch nichts gewonnen. 

Der Gegenvorschlag hat den Vor-
teil, den Lärm einzubeziehen. 
Ausserdem stellt er ein wichtiges 
Prinzip auf, das bisher nicht klar 
ausgesprochen wird: Der Lärm 
stört dort am meisten, wo viele 
Menschen wohnen. Der Index 
steigt, wenn laute Flugzeuge ein-
gesetzt werden, aber auch, wenn 
mehr Flüge über dicht besiedel-
tem Gebiet erfolgen. Damit ent-

steht eine Lenkung der Verteilung 
auf die Pisten. Der Nachteil des 
Gegenvorschlags ist die geringe-
re Transparenz, da die Höhe des 
Index jährlich berechnet werden 
muss. Der entscheidende Zu-
sammenhang von Dosis und Wir-
kung steht in Fachkreisen nicht 
ohne Widerspruch da. 

Empfehlung der SLL 
Im SLL-Vorstand gehen die Mei-
nungen über die Wirksamkeit von 
Initiative und Gegenvorschlag 
auseinander. Einigkeit herrscht 
allerdings darüber, dass eine 
doppelte Ablehnung der schran-
kenlosen Zunahme des Flugver-
kehrs Tür und Tor öffnen könnte. 
Der Vorstand empfiehlt deshalb 
den Mitgliedern, gemäss eigener 
Situation und Beurteilung für die 
Initiative oder den Gegenvor-
schlag zu stimmen und insbe-
sondere auch das doppelte Ja zu 
erwägen, unter Beantwortung der 
Stichfrage. Nach Ansicht des 
Vorstandes sollten aber keines-
falls beide Möglichkeiten verwor-
fen werden.   

Flugspuren um Zürich. Die Lärmbelästigung hängt von der Verteilung 
der Flüge und der Bevölkerung im Siedlungsraum ab.  (Bild: unique) 
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Brief eines enttäusch-
ten Mitglieds 
Unlängst erhielt ich die Zuschrift 
eines SLL-Mitglieds, welches sich 
über den vernachlässigten Zu-
stand der Web-Seite und insbe-
sondere des „Observatoriums“ 
beklagte. Dieses sei eine völlig 
wertlose Einrichtung, weil sein 
Inhalt ungenügend erschlossen 
sei. „Es sollte doch für Ihren 
Webmaster ein Leichtes sein, das 
einzurichten und auf dem Lau-
fenden zu halten.“ 

Der Schreiber gibt seinen Austritt 
aus der Liga bekannt, nicht zu-
letzt auch weil er sein Hauptan-
liegen – die allgemeine Verlär-
mung des Tessins – bei der SLL 
nicht genügend beachtet fühlt. 

Was die Webseite anbetrifft, 
muss ich die Rüge akzeptieren. 
Wir haben den Aufwand – und 
die erforderliche Sachkenntnis - 
zur Pflege einer derartigen, inter-
aktiven Seite stark unterschätzt. 
Einen ohne Lohn arbeitenden 
Webmaster haben wir bisher 
nicht gefunden und einen profes-
sionellen können wir uns nicht 
leisten.  

Seit dem Frühjahr ist der vierköp-
fige Vorstand sehr stark mit Ei-
senbahnlärm beschäftigt, denn 
die parlamentarischen Beschlüs-
se über den Ausbau der Bahnen 
stehen bevor. Eng damit verbun-
den ist das Schicksal des Lärm-
schutzes an Bahnlinien. Dieses 
Thema hat zur Zeit absolute Prio-
rität; andere müssen zurückste-
hen.  

Die SLL hat seit ihrer Gründung 
das Ziel, generell den Lärmschutz 
in der Schweiz voranzubringen, 
hauptsächlich auf der politischen 
Ebene. Sie befasst sich - aus Ka-
pazitätsgründen - nicht mit loka-
len Problemen. In solchen Fällen 
muss sie sich auf die Erstbera-
tung ihrer Mitglieder und das 
Knüpfen von Kontakten be-
schränken.  

Der Vorstand sollte erweitert und 
verjüngt werden. Sachkundige, 
welche bereit sind, für unsere 
Sache entschädigungslos viel 
Zeit zu investieren, werden mit of-
fenen Armen empfangen.  

Robert Hofmann 

Bahnlärm 
So tönte es im Jahr 2000: 

BAV 26.9.2000: Die SBB verfügt 
über ein klares Konzept für die 
Sanierung ihres Rollmaterials. 
Sie will bis 2004, also kurz vor 
Inbetriebnahme der Bahn 2000, 
alle ihre Reisezugswagen sanie-
ren. Bis 2009 sollen auch die Gü-
terwagen technisch umgerüstet 
werden.  
Die Sanierung des Rollmaterials 
wird 2009 abgeschlossen sein, 
Das Projekt kostet 1,85 Milliarden 
Franken. 

Die heutige Situation: 
Die ca. 1250 sanierungsfähigen 
Reisezugwagenwagen sollen En-
de März 2008 alle lärmarm sein. 
Die ca. 7'600 zu sanierenden Gü-
terwaggons der SBB sollen Ende 
2009 auf K-Sohle umgerüstet 
sein. Der Umbau des Rollmateri-
als der privaten Waggonhalter 
soll 2009 gestartet werden (ca 
4500 Wagen). Etwa 11'000 Gü-
terwagen werden nicht saniert, 
sondern innert 10 Jahren aus 
dem Betrieb genommen. 
Die Verzögerung beträgt rund 
vier Jahre. Er werden 800 Mio Fr. 
an den Sanierungskosten einge-
spart. 

Eidg. Wahlen 2007 
Auf den ersten Blick tönt die Bot-
schaft ermutigend: Der Vor-
marsch der Grünen und der 
Grünliberalen bei den National-
ratswahlen ist augenfällig. Doch 
es wäre falsch, daraus in der 
neuen Legislatur bessere Chan-
cen für Umweltanliegen abzulei-
ten. Die Gewinne erfolgten weit-
gehend auf Kosten der Sozial-
demokraten, welche in den ver-
gangenen vier Jahren Umweltvor-

lagen konsequent unterstützten 
(® www.umweltrating.ch). Ande-
rerseits hat die SVP, welche den 
Umweltfragen systematisch aus-
weicht, an Parteistärke deutlich 
gewonnen. Die Mitteparteien 
CVP und FDP versuchen weiter-
hin, Umweltanliegen und Wirt-
schaftswachstum gleichzeitig zu 
erreichen. So ist in der neuen Le-
gislatur kaum mit grösserer Un-
terstützung für die Lärmbekämp-
fung zu rechnen als bisher - und 
dies war nicht genug! 

Nachbarschaftslärm! 
"Herr N. hat eine alte Schnapp-
couch, deren Federn entzwei 
oder lose sind. Bei Belastungen 
machen dieselben ein Konzert, 
da kann niemand schlafen. Herr 
N. ist Junggeselle. Bewegen tun 
sich nachts aber mehrere Perso-
nen!" 
"Ich durfte noch nicht einmal mit 
meiner Ehefrau Kontakt aufneh-
men, obwohl dieses Recht selbst 
Dieben, Politikern und sonstigen 
Verbrechern zugestanden wird!" 

"Die mangelnde Schalldämmung 
macht sich vor allem abends un-
angenehm bemerkbar, zumal es 
sonst naturgemäß in unserem 
Schlafzimmer sehr ruhig zugeht." 

"Einige Hausbewohner klagen 
über das Durchdringen von Spra-
che und Musik in ihre Wohnun-
gen sowie über die Wahrneh-
mung von fremden Toilettenbe-
nutzungsgeräuschen, die sogar 
auf die Person des Benutzers 
schließen lassen." 

"Nachts werden wir durch be-
wusst starke Wassergeräusche 
aus der über uns liegenden Woh-
nung geweckt. Zumal diese Was-
sermengen nicht genutzt werden. 
Mir haben die bewusst provozie-
renden Wassergeräusche derart 
auf die Blase geschlagen, dass 
ich immer noch in ärztlicher Be-
handlung bin." 

Quelle: Ulrich Mees, "Viel Lärm 
um Lärm“. Bern: Benteli 1987. 
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